
Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 71854
19.01 .2417

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung

Abgeordneter Volker Olenicak (AfD)

Straßenverschmutzung der B 100 und Verkehrsbehinderung im Bereich OT
Roitzsch

Kleine Anfrage - KA71456

Vorbemerkung des Fragestellenden:

Bezugnehmend auf die Hochmülldeponie der Klasse DI(2 im Ortsteil Roitzsch der
Stadt Sandersdorf-Brehna ist festzustellen, dass die Bundesstraße 100 durch den
Zu- und Abverkehr des Anlagenbetreibers einer starken Verschmutzung unterliegt.

Die Bundesstraße wird durch den Betreiber regelmäßig gereinigt, das lntervall ist je-
doch keineswegs ausreichend. Die Fahrbahn ist unter anderem mit Erde und groben
Steinen verunreinigt. Weiterhin sind die Leitpfosten so verschmutzt, dass sie in ein-
zelnen Straßenabschnitten keine Reflektionswirkung mehr entfalten, dadurch ist eine
Gefä h rd u n g der Verkehrssicherheit nicht auszusch ließen.

Weiterhin ist festzustellen, dass die Bundesstraße 100 durch den Verkehr der Zu-
und Abfahrten des Anlagenbetreibers einer erheblichen Verkehrsbehinderung aus-
gesetzt ist.

lm Einmündungsbereich des Betriebsgeländes kommt es zu einem nicht unerhebli-
chen Rückstau in den fließenden Verkehr. Grund hierfür ist eine ungleichmäß§e Zu-
und Ableitung des Betriebsverkehrs. Der Rtrckstau tritt besonders in den Hauptver-
kehrszeiten auf. Die dem Stau ausgesetzten Verkehrsteilnehmer lassen sich leider
zu riskanten Überholmanövem verleiten. Die Verkehrssicherheit wird beeinträchtigt.

Die vorgenannten Fakten resultieren aus den Angaben der Anwohner der Stadt San-
dersdorf-Brehna.

(Ausgegeben am 23.U .2017)
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Antwort der Landesregierung
erstellt vom llllinisterium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

1. Welche Möglichkeiten der Einflussnahme sieht die Landesregierung trotz
Zustäindigkeit des Bundesministeriums für Verkehr, auf den Anlagenbetrei-
ber derart einzuwirken, dass dieser seiner Pflicht der Beseitigung von ei-
gens verunsachter Verschmutzung nachkommt?

Gemäß Artikel 90 (2) Grundgesetz verwalten die Länder oder die nach Landesrecht
zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften die Bundesautobahnen und sonstigen
Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes.

ln den §§ 8, 8a des Bundesfernstraßengesetzes (Sondernutzung) hat der Erlaubnis-
nehmer (Betreiber der Deponie) seine Anlagen (Zufahrten) so zu errichten und zu
unterhalten, dass die Anforderungen der Verkehrssicherheit erfüllt werden. Mögliche
VerschmuEungen sind zu vermeiden bzw. umgehend zu beseitigen. lnsofern wird
der Betreiber bei der Feststellung von verkehrssicherheitsgefährdenden Verunreini-
gungen um umgehende Beseitigung aufgefordert.

Bei der letzten Vor-Ort-Beratung unter Teilnahme des Betreibers und der Landes-
straßenbaubehörde am 13.12.2016 wurde dabei festgelegt,

. die Bankettstreifen soweit abzutragen, da$s das Niederschlagswasser vollständig
abfließen kann,

r die lntensivierung des Säuberungszyklusses mit Straßenkehrmaschinen auf zwei
Tage, bei Bedarf auf täglich zu verkürzen und

. die Leitpfosten zu waschen.

Zuständig für die Übenrachung der Errichtung und des Betriebes der Deponie
Roitzsch ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Obere Abfallbehörde. lm
Planfeststellungsbeschluss der Deponie sind u. a. Nebenbestimmungen aufgenom-
men, die die Vermeidung und Beseitigung von Verschmutzungen des öffentlichen
Straßenverlaufs der B 100 im Zufahrtsbereich zum Anlagenstandort Roitzsch betref-
fen. Auf die Einhaltung bzw. Umsetzung dieser Nebenbestimmungen durch den De-
poniebetreiber wirkt das Landesverwaltungsamt insbesondere im Rahmen regelmä-
ßiger und anlassbezogener Vor-Ort-Kontrollen hin. Für das Jahr 2017 sind ergän-
zende bauliche Einrichtungen auf dem Anlagenstandort zur weiteren Vermeidung
von Verschmutzungen (Reifenwaschanlage) eingeordnet.

2. Hat die Landesregierung die Möglichkeit der Kontrolle über die Ausführung
der dem Betreiber obliegenden regelmäßigen Reinigungsintervalle?

Betriebsorganisatorische Abhilfemaßnahmen und die Durchführung der erforderli-
chen Reinigungsarbeiten werden im Rahmen der unangemeldeten Deponieüberwa-
chung durch die zuständige Behörde kontrolliert. Darüber hinaus wird die zuständige
Behörde über Aufrälligkeiten durch die Stadt Sandersdorf-Brehna bzw. den Landkreis
Anhalt-Bitterfeld zeitnah informiert, im Folgenden können anlassbezogene Begehun-
gen eingeleitet werden.
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Eine Kontrolle über die Ausführung der Reinigungsmaßnahmen erfolgt auch durch
die motorisierte §treckenaufsicht, welche regelmäßig den Zustand aller Straßen
überprüft.

3. Gibt es Möglichkeiten der Landesregierung, trotz Zuständigkeit des Bun-
desministeriums für Verkehr für die Bundesstraßen, auf den Anlagenbe-
treiber derart einzuwirken, dass dieser durch seine Betriebsorganisation
die Zu- und Abfahrten der Mülldeponie gleichmäßiger auf den ArbeiEtag
aufteilt und somit den Rückstau verringert?

Eine Einflussnahme auf die Organisation des Deponiebetriebes ist durch die Abfall-
behörden grundsätzlich möglich. Der Deponiebetreiber ist aufgefordert, Rückstau-
effekte auf der B 100 zu vermeiden. Es wurden bereits betriebsorganisatorische
Maßnahmen ergriffen: Bei erhöhtem Anlieferverkehr wird der Zufahrtsbereich entlas-
tet, indem die Fahrzeuge innerhalb des Betriebsgeländes eine Parkposition vor ihrer
Abfertigung einnehmen, Weiterhin werden Kundenvereinbarungen mit organisatori-
schen Anforderungen zum eingeschränkten Aufstellen in der Zufahrt außerhalb der
Betriebszeiten/Öffnung des Annahmebereiches sowie zur Vermeidung von Anfahrten
von Fahrzeugkolonnen bei Großbaumaßnahmen ergänzt. Für Großchargen einer
Anfallstelle wird sich hierfür über tägliche maximale Anliefermengen und Anliefezeit-
rahmen verständigt.

Ferner wurde die zuständige Behörde informiert, dass der Deponiebetreiber zeitnah
vorsieht, sich mit der Straßenbauverwaltung über bauliche Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Verhältnisse im Kreuzungsbereich B 100 Zufahrl DeponielOrtszufahrt
Roitzsch auszutauschen.

Von Seiten der Straßenbauverwaltung ist eine direkte Einflussnahme auf die Be-
triebsorganisation des Betreibers hingegen nicht möglich. Sollten jedoch durch An-
häufung der Transportfahrzeuge Defizite in der Sicherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs entstehen, wären in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde Einfluss-
nahmen im Kreuzungsbereich möglich. So könnten beispielsweise Anderungen an
der Beschilderung oder Markierung bis hin zur Aufstellung einer Lichtsignalanlage
angeordnet werden.


